
Gemeinde Seegräben

Biogene Abfälle 
Preisgestaltung (inkl. MwSt.)

Behältnis Einzelabfuhr* Jahresvignette**

bis 140 Liter 2 Marken CHF   80.-

bis 240 Liter 3 Marken CHF 120.-

bis 770 Liter 10 Marken CHF 400.-

Bund bis 15 kg 1 Marke nicht möglich

Bund bis 25 kg 2 Marken nicht möglich

 * Kosten pro Einzelmarke: CHF 2.50 
 ** für 26 Sammlungen (mit 16 Leerungen ist die Jahresgebühr „amortisiert“)

Einzelabfuhr: ausreichend Marken um den Griff des Containers schlingen und die beiden Enden 
miteinander verkleben

Jahresvignette: gut sichtbar am Container anbringen



Gemeinde Seegräben

Verkaufsstellen
Die Einzelmarken (Bögen à 10 Marken, CHF 25.00) und die Jahresvignetten für biogene Abfälle werden 
an folgenden Verkaufsstellen für Gebührenmarken der Gemeinde Seegräben verkauft:
 Gemeindeverwaltung Seegräben (inkl. Online-Schalter unter seegraeben.ch/online-schalter)
 Dorfladen, Ottenhausen (Seegräben)
 Bäckerei Montanari, Robenhausen (Wetzikon)

Bereitstellung der biogenen Abfälle:
 Die biogenen Abfälle sind in grünen Kunststoff-Normcontainern oder Stahlcontainern (mit gut sicht-

barer Beschriftung) an den offiziellen Kehrichtsammelstellen bereitzustellen. Kunststoff-Normcon-
tainer gibt es in den Grössen 140, 240 oder 770 Liter bzw. Stahlcontainer à 800 Liter.

 Die Deckel der Container müssen geschlossen sein (keine Überhäufung).
 Äste können gebündelt der Grüngutsammlung mitgegeben werden. 

Bündelgrösse: max. 1,50 m lang und 15 kg oder max. 25 kg schwer
 Christbäume können vollständig abgeräumt anfangs Jahr kostenlos der Grünabfuhr mitgegeben 

werden.

Daten der Sammlungen:
 Die Sammlungen finden das ganze Jahr zwei bis drei Mal pro Monat statt. (Daten gemäss Entsor-

gungskalender)
 Die biogenen Abfälle sind bis spätestens 07.00 Uhr und mit ausreichend Gebührenmarken an 

den offiziellen Sammelstellen bereitzustellen (zu spät bereitgestelltes oder "unfrankiertes" Sam-
melgut wird nicht mitgenommen).

Was gehört zu den biogenen Abfällen und darf mitgegeben werden:
 Rüstabfälle, Speisereste, Eierschalen, Tee- und Kaffeesatz
 Blumen, Rasenschnitt, Topfpflanzen, Laub
 Kleintierstreu auf Basis von Holzschnitzeln oder Sägespänen
 Stauden, Äste, Gartenabraum, ungeschmückte Christbäume, Wurzelstöcke

Was gehört nicht dazu und muss dem Hauskehricht mitgegeben oder separat gesammelt wer-
den:
 Katzenstreu sowie Hundekot = Hauskehricht
 Asche, Altholz und Hydrokultursteine = Hauskehricht
 Plastiksäcke, Plastiknetze und Verpackungen aller Art = Hauskehricht
 Blumentöpfe und Steine =  Separatsammlung Grubengut
 Speise- und Motorenöl = Altölsammlung Wertstoffsammelstelle Seegräben

Im Namen des Gemeinderates

Katharina Hefti
Gesundheitsvorständin


